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9« »irtjcMtlkk lltomn
Milita kr 6dpe« «ni SMMbnl.

eibgenöffifcfje Rolitifche ®epartement
J" wit: ®aS Slbfommen jungen ber ©c^roetj unb
^Wf^tanb über ben SBarenauStaufd) ift nunmehr
„/" oeiben Regierungen genehmigt. @3 ift bas

îoir ®toer oertrauenSooHen Darlegung ber gegen»

3R c
^'"buïtionS » Verhältniffe unb beS aufrißt igen

j?Wi|^e§, burd) bte Sleferung eigener ©rzeugniffe unter
IW eine Söfung p finben, bte ber ©djroeiz ben Vezug

er au§ ®eutfchlanb bringenb benötigten ©toffe ermöglicht,
,'w Wafjrenb einer gett, mo ber in ber S. S. S.-Ver»
"barung oorgefeljene KompenfationSoerEehr mit in bie
eyweij eingeführten 3Baren nicht annehmbar ift.

®aä gntrafttreten beS SlbEommenS roirb ben Vegtnn

feA
bte jroet Vertragsteile befrtebigenben unb ohne

Wernleiten fid) ooHztetjenben VetEehrS bebeuten.

Das îlbîemmem
®as 3ïbîommen über ben 21 u § f u h r u e r ï e h r lautet
folgt:

i |tbt. l. @§ merben beibetfeiîë 2lu3fuhrberoiï(igungen
-nahmen ber ju oeretnbarenben Suëtaufchmengen für

nS+® ^bobufte unb gabritate erteilt, foroett bie Sßaren
,'wt burch eigene jmtngenbe SanbeSbebürfnlffe ober buret)
ettehenbe oertraglidse Verpflichtungen in Sfafprudb genom-

Wen merben.
i®ït. 2. ®te oon ®eutfd)lanb ju tiefernbe Hohlen»

Wenge mirb 253,000 t monatlich betragen. 2ln ©ifen
""b Stahl roirb ®eutf'd)lanb bie pr ®ectung beS fchroei»

F|f«hen Vebarfeë erforberltchen Rîengen freigeben. ®te
Wefüt benötigten Rtengen, Sitten unb ©orten ftnb oon

än grünbenben fdfroetaetifchen gentralfieHe für bie

^'l«noetforgung p ermitteln.
3tït. 3. ®te beiben oertraafchltefjenben Seite ftchern

'3 möglich ft rafche unb reitwngëfrete ©rlebigung bei

^i«itung ber 2luëfuf)ï Vereinigungen p. ©oüte burd)
^äögerung eine ©tocEung in ber luSfuhr eintreten, fo
Auer baburdh betroffene Vertragëteil berechtigt, feiner»
'®"S mit feinen Steferungen nad) »orgängiger Slnpige
^'fpre^enb prüdfphalten.

2ltt. 4. gn Vepg auf bte laut Verzeichnis nom

[
September 1916 für beuifdje Rechnung in ber Sereetz

jjSewtben SBarai, für welche eine luëfuhrberoilltgung
Mt erteilt werben îann, oerpflid)tet fiel) bie fchroeijetifche
^gierung, oon einer Vefdjlagnahme, Requisition ober
«Wangsmeifen ©rroerbung Umgang zu nehmen,
v

^3et enbgültiger ©inftetlung ber getnbfeligteiten roirb
et beutfefee 2öarenbeflt) ohne ©egenleifiung freigegeben

werben.
2ltt. 5. ®ie Schweiz roirb bie Prüfung ber ©efudje

pW Slusfuhr oon Kriegsmaterial, baë mit beutfehen @r»

?3gniffen bergefieüt ift, einer befonberen fchroetzerifdjen
^fuhrfommiffion übertragen.

ft* ^ 2lbf<hluf3 ber gegenwärtigen Ver»
uanbigung fallen äße frühern 2lbfprad)en zwifdjen ben
Vertragsparteien über SBarenauStaufd), ©tnfutir unb
3«fuhr bahln.
», ®te burch ben bisherigen SöarenauStauf'd) für bie

Vp'oeiz erroachfene HompenfationSfchulb gilt burch btefeS
^otommen als getilgt.
„ 91rt. 7. ©egenroärtigeS ÜbereinEommen roirb mit
®«iiig£elt bis ©nbe iptil 1917 abgefchtoffen.

Vern, 2. ©eptember 1916.

Dev !{ôï?leitl>cbat'f bet* Scf)iDci3,
®ie in StrtiM 2 beS IbfommenS monatlich Z" fie»

iernbe Hohlenmenge fehl fid) mie folgt zufammen:
"°hlen nnb VrifettS: 28,000 t für bie VunbeSbafpen,

5000 für bie Rebenbahnen, 51,000 für bie ©aSroerïe,

85,000 für £au3branb unb Önbuftrte, zufammen 169,000

Sonnen; HolS: 22,000 t für bie VunbeSbalpen, 2000

für bie Rebenbahnen unb ©aSroerEe, 60,000 (inbegriffen
©aSEoES unb VraunEohlenbriEeüS) für ÇauSbranb unb

Qnbufirie, zufammen 84,000 t; inSgefamt 253,000 t
fofftler Vrennftoff.

Die Sifettsenit'ale.
®ie in SlrtiEel 2 beS SlbEommettS erwähnte fdhmei»

Zerifdhe ©ifenzentrale roirb auf folgenber ©runblage
errietet: ®ie ©ifeuzentrale foH in gorm einer ©enoffen»

f^aft bie Importeure oon ©ifen unb ©tahl umfaffen.
®er Smed betfelben ift, roährenb ber ®auer ber burdh
ben Krieg gefchaffenen au^erorbeniltfhen Verhältnlffe bte

richtige Verteilung ber auf ©cunb beS SlbEommenS mit
®eutfc|lanb einzuführenben SRengen oon ©tahl unb ©ifen
im Qntereffe ber jehroetzerifeben VolESroirtfchaft zu regeln.
$hte Statuten unterliegen ber ©enehmigung beS eibgen.
Rolttifdhen ®epartementS. Rîitglieber Eönnen aüe in ber
©djroeiz bomizilierten unb oor bem 1. Quit 1914 im
fchroeizerifchen |>anbelSregtfter eingetragenen girmen fein,
bte oor btefem ®atum ©ifen unb ©tahl birelt auS

®entf'^lanb bezogen haben. Ülnbere ginnen Eönnen nur
aitSnahmSroeife unb unter hefonberer Söürbigung ber
Verhältntffe burch ben VerroaliungSrat aufgenommen
merben. Stuf Verlangen ber ©enoffenfehaft haben ftch
bereu SRitglieber über ben Verlauf, bte Verroenbung
ober ben Verbleib ber auS ®eutf'dhlanb bezogenen Sßaren»

mengen auSzuroeifen. ®ie ©enoffenfehaft forgt burch bie

2lrt ber Verteilung beftmöglidhft bafür, bafj Stahl unb
©ifen auf leine VJeife bem taifäe^ltd^eu fäjroeizerifchen
Verbrauch entzogen werben. ®ie @ en offen fdh aft roirb
geleitet oon einem Vorftanb unb einem VerroaliungSrat.
®er erfiete befiehl auS bret Rtitgliebern, ber ledere au§
neun bis zwölf. ®er Rräftbent beiber Hotlegten roirb
oom eibgen. Rolitifchen ®epartement ernannt. Qm Vor»
ftanbe unb VerroaliungSrat finb bte gntereffenten ber
ßonfumenten unb §änbter oertreten.

®ie Organe ber ©enoffenfehaft haben nachfiehen'ße
Veftimmungen z« beobachten : 1. ®te Steferungen feitenS
®eutfchlanbS erfolgen auf ber ©runblage einer Ver»
brauchslifte/ bie an §anb beS bisherigen normalen
fchroeizetifehMi RtonatSbebarfS feftgefetjt ift. Rtit RßcEfuijt
auf bie burch ben Krieg bebingten Verl)ältniffe ift aber
mit 3!&TOei<f)ur<gen oon tiefet ©runblage, b. h- mit ber
tRöglidjteit einer VefchränEung ber VebarfSqnanten zu
rechnen. 2. ®{e VefteKungen ber Rtitglieber ber genitale
in ®eutf<hlanb foden in bem jenigen Umfange unb inner»

halb berjenigen griften erfolgen, roie fie bem normalen
Vebarfe ber Vefteller mit RiicEftd)t auf bie richtige Stuf»

rechterhaltung ihres ©efihäflSbetrtebeS entfprechen. 3. ®er
VerEehr ber fchroeizerifchen VefteUer mit ihren Sieferanten
beutfehen SttaterialS foil, oorbehältlich ber nachftehenben

Veftimmungen, in ber bisherigen VJeife oor fich gehen.

®te Betätigung oon Steferung3übfd)lüffen ift auSf^Iich'
lidh Sache beS einzelnen VefteKerS. ®ie Steferungen er»

folgen jebodb nur im ©inoerfiänbniS ber gentrale, b. h-

jeber Slbruf (SpeziftEation, ©inzelbefteltung) unterliegt
ber ©enehmigung ber gentrale, welche ihr Vifum nach

Verüdfi^tigung beS bem Sanbe zur Verfügung fiehenben
©efamtlontlngentS in ber betreffenben Üßarengattung
unb ber bem einzelnen Vezüger zugeteilten bezüglichen

Ouote, eoentuefl au^ ber beim Vezüger lagernben Vor»
räte erteilt, ©ine VeftanbeSaufnahme über biefe Vorräte
Eann namentlich erforberlich merben, wo bie zur Ver=-
fügung ftehenbe Rîenge Enopp ift. ®aS Vifum Eann für
bie 2lbrufe eines VezügerS aud) generell für eine« ganzen
Rtonat erteilt werben. 4. ®te guteilung ber gefamten
©ifenmengen an bie einzelnen Vezüger erfolgt nach
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Das nmtMWche ««mm
DisA« èer Sch«îz M SmUlmd.

.i.^as eidgenössische Politische Departement
z." mit: Das Abkommen zwischen der Schweiz und
Deutschland über den Warenaustausch ist nunmehr

beiden Regierungen genehmigt. Es ist das

î Mbnts einer vertrauensvollen Darlegung der gegen-

M ?" Produktions - Verhältnisse und des aufrichtigen
Muschel durch die Lieferung eigener Erzeugnisse unter

eine Lösung zu finden, die der Schweiz den Bezug
n aus Deutschland dringend benötigten Stoffe ermöglicht,

während einer Zeit, wo der in der 8, 3. 8.-Ver-
"barung vorgesehene Kompensationsverkehr mit in die
Hweiz eingeführten Waren nicht annehmbar ist.

Bas Inkrafttreten des Abkommens wird den Beginn
die zwei Vertragsteile befriedigenden und ohne

Hwierigkeiten sich vollziehenden Verkehrs bedeuten.

Das Abkommen.
Das Abkommen über den A u s f u h rver kehr lautet

befolgt:
in, werden beiderseits Ausfuhrbewilligungen
w Rahmen der zu vereinbarenden Austauschmengen für

Produkte und Fabrikate erteilt, soweit die Waren
'At durch eigene zwingende Landesbedürfntsse oder durch
Mhende vertragliche Verpflichtungen in Anspruch genom-

wen werden.
Art. 2, Die von Deutschland zu liefernde Kohlen-

menge wird 253,000 t monatlich betragen. An Eisen
ud Siahi nurd Deutschland die zur Deckung des schwei-

huschen Bedarfes erforderlichen Mengen freigeben. Die
mesür benötigten Mengen, Arten und Sorten sind von

^ ZU gründenden schweizerischen Zentralstelle für die
^stnver sorgung zu ermitteln.

Art. 3. Die beiden vertragschließenden Teile sichern
U möglichst rasche und reibungsfreie Erledigung bei

Heilung der Ausfuhr - Bewilligungen zu. Sollte durch
^czögerung eine Stockung in der Ausfuhr eintreten, so

R der dadurch betroffene Vertragsteil berechtigt, seiner-
mû seinen Lieferungen nach vorgängiger Anzeige

^sprechend zurückzuhalten.
Art. 4. In Bezug auf die laut Verzeichnis vom

7' September 1916 für deutsche Rechnung in der Schweiz
wgernden Waren, für welche eine Ausfuhrbewilligung

erteilt werden kann, verpflichtet sich die schweizerische

Filterung, von einer Beschlagnahme, Requisition oder
Zwangsweisen Erwerbung Umgang zu nehmen.

^
Bei endgültiger Einstellung der Feindseligkeiten wird

er deutsche Warenbefitz ohne Gegenleistung freigegeben
werden.

Art. 5. Die Schweiz wird die Prüfung der Gesuche
-wi Ausfuhr von Kriegsmaterial, das mit deutschen Er-
Zeugnissen hergestellt ist, einer besonderen schweizerischen
^Usfuhrkommifsion übertragen.

Art. 6. Mit dem Abschluß der gegenwärtigen Ver-
Bändigung fallen alle frühern Absprachen zwischen den
A^tragsparteien über Warenaustausch, Einfuhr und
Ausfuhr dahin.

A
Die durch den bisherigen Warenaustausch für die

Mweiz erwachsene Kompensaiionsschuld gilt durch dieses
Abkommen als getilgt.
».Art. 7. Gegenwärtiges Übereinkommen wird mit
Mtigkeit bis Ende April 1917 abgeschlossen.

Bern, 2. September 1916.

Der Aohlenbedarf der Schweiz.
Die in Artikel 2 des Abkommens monatlich zu lie-

Ande Kohlenmenge setzt sich wie folgt zusammen:
"uhlen und Briketts: 28,000 t für die Bundesbahnen,

5000 für die Nebenbahnen, 51.000 für die Gaswerke,

85,000 für Hausbrand und Industrie, zusammen 169.000

Tonnen; Koks: 22,000 t für die Bundesbahnen, 2000

für die Nebenbahnen und Gaswerke, 60,000 Inbegriffen
Gaskoks und Braunkohlenbriketts) für Hausbrand und

Industrie, zusammen 84,000 1; insgesamt 253,000 1

fossiler Brennstoff.

Die Gisenzentrtrls.
Die in Artikel 2 des Abkommens erwähnte schwei-

zerische Eisenzentrale wird auf folgender Grundlage
errichtet: Die Eisenzentrale soll in Form einer Genoffen-
schaft die Importeure von Eisen und Stahl umfassen.

Der Zweck derselben ist, während der Dauer der durch
den Krieg geschaffenen außerordentlichen Verhältnisse die

richtige Verteilung der auf Grund des Abkommens mit
Deutschland einzuführenden Mengen von Stahl und Eisen
im Interesse der schweizerischen Volkswirtschaft zu regeln.
Ihre Statuten unterliegen der Genehmigung des eidgen.
Politischen Departements. Mitglieder können alle in der
Schweiz domizilierten und vor dem 1. Juli 1914 im
schweizerischen Handelsregister eingetragenen Firmen sein,
die vor diesem Datum Eisen und Stahl direkt aus
Deutschland bezogen haben. Andere Firmen können nur
ausnahmsweise und unter besonderer Würdigung der
Verhältnisse durch den Verwaltungsrat aufgenommen
werden. Auf Verlangen der Genossenschaft haben sich

deren Mitglieder über den Verkauf, die Verwendung
oder den Verbleib der aus Deutschland bezogenen Waren-
mengen auszuweisen. Die Genossenschaft sorgt durch dis

Art der Verteilung bestmöglichst dafür, daß Stahl und
Eisen auf keine Weise dem talsächlichen schweizerischen
Verbrauch entzogen werden. Die Genossenschaft wird
geleitet von einem Vorstand und einem Verwaltungsrat.
Der erstere besteht aus drei Mitgliedern, der letztere aus
nenn bis zwölf. Der Präsident beider Kollegien wird
vom eidgen. Politischen Departement ernannt. Im Vor-
stände und Verwaltungsrat find die Interessenten der
Konsumenten und Händler vertreten.

Die Organe der Genoffenschaft haben nachstehende
Bestimmungen zu beobachten: 1. Die Lieferungen seitens
Deutschlands erfolgen aus der Grundlage einer Ver-
brauchsliste, die an Hand des bisherigen normalen
schweizerischen Monatsbedarfs festgesetzt ist. Mit Rücksicht
auf die durch den Krieg bedingten Verhältnisse ist aber
mit Abweichungen von dieser Grundlage, d. h. mit der
Möglichkeit einer Beschränkung der Bedarfsquanten zu
rechnen. 2. Die Bestellungen der Mitglieder der Zentrale
in Deutschland sollen in demjenigen Umfange und inner-
halb derjenigen Fristen erfolgen, wie sie dem normalen
Bedarfs der Besteller mit Rücksicht auf die richtige Auf-
rechterhaltung ihres Geschäftsbetriebes entsprechen. 3. Der
Verkehr der schweizerischen Besteller mit ihren Lieferanten
deutschen Materials soll, vorbehälllich der nachstehenden

Bestimmungen, in der bisherigen Weise vor sich gehen.

Die Betätigung von Lteferungsabschlüffen ist ausschließ-

lich Sache des einzelnen Bestellers. Die Lieferungen er-
folgen jedoch nur im Einverständnis der Zentrale, d. h.

jeder Abruf (Spezifikation, Etnzelbeftellung) unterliegt
der Genehmigung der Zentrale, welche ihr Visum nach

Berücksichtigung des dem Lande zur Verfügung stehenden
Gesamlkontingènts in der betreffenden Warengattung
und der dem einzelnen Bezüger zugeteilten bezüglichen

Quote, eventuell auch der beim Bezüger lagernden Vor-
räte erteilt. Eine Bestandesaufnahme über diese Vorräte
kann namentlich erforderlich werden, wo die zur Ver-
fügung stehende Menge knapp ist. Das Visum kann für
die Abrufe eines Bezügers auch generell für einen ganzen
Monat erteilt werden. 4. Die Zuteilung der gesamten
Eisenmengen an die einzelnen Bezüger erfolgt nach fol-
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genöer STlafjgabe : a) bem buïdfiî^nittïit^en Vegug an
ben oetfc^iebenen SBarengaiiungen in ben fahren 1911
bis 1913 ; b) ben Umfang unb ber 3Irt felneS ©efchaftS*
beiriebeS. 5. VeljufS geftfteHung i^rer VegugSquoten finb
bte Vegüger »erpfttcjjtet, bet ©efchaftsleltung bet: 8mûïûï«
auf Verlangen bie notwenbigen fiatiftifchen Mgaben ein»

gureldjen unb biefe erforberllchenfaïïeS burch bie £reu=

hanbfielle gürich nachprüfen gu laffen. ®ie ©ef'öjäftS»
Teilung ifi auci) befugt, burch bie ÉreuhanbfteEe $ürich
für bte Einfuhr beutfdjer unb ôfterrêichifcher SBaten

VefianbeSaufnahmen gu oeranîaffen. 8. ®ie KontroEe
üben bie Einhaltung bet feitenS ®eutfchlanb§ fût ben

Vegug »on Eifen unb Stahl aufgeteilten Veblngungen
unb bie Entgegennahme fesgügticl^e-c Hauttonen erfolgt
nadj mie oor burch bie &reuhanbftefle ßürich. 7. Sur
®slung ber Hoften ber 3e«tïûie ifi eine ©ebüijr »or»
gefefjen, bie auf ber ©eroichtSeinheit beS belogenen ©tfenS
begro. Stahls erhoben unb im übrigen »ont VerwaltungS»
rat feftgefetjt mirb. ®iefe ©ebühr wirb jeweilen im SBtonat
ber Vifumerteilung fäßig.

Sic îtusfufyvEommiffiou,
gür bte in 3lrt. 5 beS MïommenS ermähnte 9IuS

fuhrîomntiffion finb folgenbe ieltenbe ©runbfätje
tnafsgebenb :

1. Me beutfchen ©rgeugniffe, beren Einfuhr nach ber
Schweig gefiaitet roorben ift, îônnen in ber Schweig be»

liebig nerroenbet ober weiter ausgeführt werben, foweit
bem nicht aüfäEig an bie MSfuhrbewiEigung geinügfte
befonbere Vebingungen entgegengehen. Kriegsmaterial,
baS au§ ®eutfci)tanb flammt, ober baS gang ober gum
Seit aus beutfchem SJlaterial ^ergeftettt ifi, barf nach
ben Seuifdjjlanb feirtbtichen (Staaten über bie fdjroeigerifch*
frangöftfche unb fchroeigerifdpitalienifche ©renge nicht, unb
nach neutralen Staaten nur mit $ufiimmung ber M§=
fuhrïommiffton ausgeführt werben. SBaffen, EDÎitmtiott
ober Sprengftoffe, bie in ber Schweig mit SCÎafchinen
beutfctjer £>erîunft ober mit au§ beutfchem SHaterial
fjergefieEten 3JlafdE)inen angefertigt werben finb, bürfen
über bie fchweigerifch'faanjöfifche unb über bie fehweigerifch»

italienifche ©renge naöj ben ©eutfd}ianb feinbtichen
Staaten nicht ausgeführt werbe«, wenn bie SRaftihinen
ober gu ihrer £>erfMung oerwenbeteS SJlaterial feit bem
1. Mguft 1916 in ber Schweig eingeführt worben finb,
ober wenn ber Sreuhanbfieile Qürich gegenüber einge»

gangene Verpflichtungen über bie Verwenbung ber
3J?a*fchinen ober beS äJiaierialS entgegenfiebern Stach
bem neutralen MSlanbe bürfen unter ben genannten
VorauSfetjungen ijergefieOtc gSaffert, SDtunition ober

Sprengftoffe auf bem Stßege über ©eutfc^Ianb
Staaten nur mit guftimmung ber 3luSfuhrïommt)|W
ausgeführt werben. IIS Kriegsmaterial wirb fa ®

Hauptfach« unb in ber Siegel angefehen: a) SCSaffe« 'w

äftunition fowte beren Vefianbteile, Sprengftoffe, o**

geug^ ©erüte (g. S3. Scheinwerfer), Stachelbrahh "h int
faijrgeuge, Seile non HrtegSfchiffen, Eifenbahnwate«
unb bergleichen; b) ®rehbän!e, einfchliefilich 1
brehbanïe, gräS», £obel», Schleife unb »obrmaW» J
Scheren, ®refd)e« unb Stangen, bie gur ^erfieHung T

unter a) begegnete ©egenftänbe bienen. 2. SänitU^
MSfuhrgefudfe für ©egenftänbe, bte irgenbwte als »ï«91 '

material in grage îommen îônnen unb über bte M®.,.
gerifch'-frangöfifche ober bie fchweigerifch'italtenifche
ausgeführt werben foEen, werben an bie MSfuh*^
mtffion oerwiefen.

3. ®ie Ausfuhr » Kommiffion prüft, ob bie 23örauo

fehungen ber 3iff®r 1 gegeben finb unb ctttfcgcto /

welche SBaren aufjer ben in 8'ffer 1/ Ibfah 4, 9 '

nannten IrtiîclS als Kriegsmaterial gu gelten bfkj;
Sie !ann Sifien berjenigen Söaren, welche grunbfaw',,
als Kriegsmaterial angufehen frnb, auffietlen.
folche Siften nicht beftehen, entfcheibet bie luSfuh^"'
mtffion non gall gu galt.

4. MSfuhtgefudje brause« ber SluSfuhrtömmtff'ö
nidht oorgelegt gu werben, wenn bie barin begeieh"®«

ïïôaren auf einer Sifte enthalten finb, bie non

Kommiffion aufgeteilt unb fortgeführt wirb. _
5. ®ie SîuSfuhrîommiffion bebient ftch für iht®

mitilungen ber Greithan'öfteße in gtirtch &egw. 'y.
Organe. ®ie Organe ber Sreuhanbfteüe finb öerecgttA '

oon bem OefuchfMer alle Belege etnguforbern, bie S«

Prüfung beS ©efu^eS notwenbig finb. • @S fieht W"*

gu biefem 3®ecEe ©infichtuahme in bte ©efchaftsbü^«'
fowte ber gutritt gu ben SlrbeitS* unb ^etriebSräumW
Seiten beS ©efuchfießerS gu. SBeigert ftch ber @ew
[teller, biefen Inforberungen gu entfprechen, fo giß
MSfuhrgefuch als gurücägegogen.

'

6. ®s fieht ben Qntereffenten frei, 2Iu§fu^rgcf«w

f^on »or Übernahme beS SluftrageS ber MSfuh*'"^
miffior. eittgureichen.

7. ®ie luSfuhrlommiffon befielt auS: einem
treter beS etbg. fßolittf^en ®epartements, einem
treter beS SSoIÎSwirtfchaftSbepartementS, einem ißertrete
beS 3oßbepartemeniS unb gwet Vertretern ber ®reuh^^
ftetlc Sfirich-

8. ®ie fßrüfung ber Çertunft ber gur ^erfteflu^
beS Kriegsmaterials oerwenbeten Vrennftoffe fällt n'®,
unter bie Mfgaben ber MSfuhrîommiffion, fonbern m

„rMüii
Hochhub -Schnellaui- Vollgatter mit grösster Leistung
mit neuesten Verbesserungen. Anerkannt vorzüglich-
stes Fabrikat. Ia. Referenzen zur Verfügung. Ueber

2000 „E" Gatter im Betrieb.

Holzbearbeitungs - iaschinen
jeder Art, auch für Spezialzwecke in unübertroifener

Ausführung liefert: 3471

GASMOTOREN-FABRIK DEUTZ Ä.-8.

ss • ZÜB°i«sh :s

Soruaenquai lo (Zürcherbof)* ^

Zu wertaMf©^
mit Ausluhrbewilligung-

15 mm alliniert;

I. Qualität;

76x225;

Angebote sub Chiffre B 441^
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gender Maßgabe: a) dem durchschnittlichen Bezug an
den verschiedenen Warengattungen w den Jahren 1911
bis 1913 ; b) den Umfang und der Art seines Geschäfts-
betriebes. 5. Behufs Feststellung ihrer Bezugsquoten sind
die Bezüger verpflichtet, der Geschäftsleitung der Zentrale
auf Verlangen die notwendigen statistischen Angaben à-
zureichen und diese erforderlichenfalles durch die Treu-
handstelle Zürich nachprüfen zu lassen. Die Geschäfts-
leitung ist auch befugt, durch die Treuhandstelle Zürich
für die Einfuhr deutscher und österreichischer Waren
Bestandesaufnahmen zu veranlassen. 6. Die Kontrolle
über die Einhaltung der seitens Deutschlands für den

Bezug von Eisen und Stahl aufgestellten Bedingungen
und die Entgegennahme bezüglicher Kautionen erfolgt
nach wie vor durch die Treuhandstelle Zürich. 7. Zur
Deckung der Kosten der Zentrale ist eine Gebühr vor-
gesehen, die auf der Gewichtseinheit des bezogenen Eisens
bezw. Stahls erhoben und im übrigen vom Verwaltungs-
rat festgesetzt wird. Diese Gebühr wird jsweilen im Monat
der Visumerteilung fällig.

Die Ausfuhrkommissisn«
Für die in Art. 5 des Abkommens erwähnte Aus-

suhrkom mission sind folgende leitende Grundsätze
maßgebend:

1. Alls deutschen Erzeugnisse, deren Einfuhr nach der
Schweiz gestattet worden ist, können in der Schweiz be-

liebig verwendet oder weiter ausgeführt werden, soweit
dem nicht allsällig an die Ausfuhrbewilligung geknüpfte
besondere Bedingungen entgegenstehen. Kriegsmaterial,
das aus Deutschland stammt, oder das ganz oder zum
Teil aus deutschem Material hergestellt ist, darf nach
den Deutschland feindlichen Staaten über die schweizerisch-

französische und schweizerisch-italienische Grenze nicht, und
nach neutralen Staaten nur mit Zustimmung der Aus-
fuhrkommiffion ausgeführt werden. Waffen, Mmition
oder Sprengstoffe, die in der Schweiz mit Maschinen
deutscher Herkunft oder mit aus deutschem Material
hergestellten Maschinen angefertigt worden sind, dürfen
über die schweizerisch-französische und über die schweizerisch-

italienische Grenze nach den Deutschland feindlichen
Staaten nicht ausgeführt werden, wenn die Maschinen
oder zu ihrer Herstellung verwendetes Material seit dem
1. August 1916 in der Schweiz eingeführt worden find,
oder wenn der Treuhandstelle Zürich gegenüber einge-

gangene Verpflichtungen über die Verwendung der
Maschinen oder des Materials entgegenstehen. Nach
dem neutralen Auslande dürfen unter den genannten
Voraussetzungen hergestellte Waffen, Munition oder

Sprengstoffe auf dem Wege über Deutschland Endlich

Staaten nur mit Zustimmung der AusfuhrkommM
ausgeführt werden. Als Kriegsmaterial wird in o

Hauptsache und in der Regel angesehen: a) Waffen un

Munition sowie deren Bestandteile, Sprengstoffe,
zeug-Geräte (z. B. Scheinwerfer), Stacheldraht, Krieg '

fahrzeuge, Teile von Kriegsschiffen, Eisenbahnmatett
und dergleichen; d) Drehbänke, einschließlich Revolo^
drehbänke. Fräs-, Hobel-, Schleif- und Bohrmaschinen.

Scheren, Dreschen und Stanzen, die zur Herstellung I

unter a) bezeichnete Gegenstände dienen. 2. smutty
Ausfuhrgesuche für Gegenstände, die irgendwie als Kâg '

Material in Frage kommen können und über die sch^e

zerisch-französtsche oder die schweizerisch-italienische
ausgeführt werden sollen, werden an die Ausfuhrww
Mission verwiesen.

3. Ms Ausfuhr - Kommission prüft, ob die Voraus-

setzungen der Ziffer 1 gegeben sind und entscheid,

welche Waren außer den in Ziffer 1, Absatz 4, g -

nannten Artikels als Kriegsmaterial zu gelten hâ '

Sie kann Listen derjenigen Waren, welche grundsatzuq
als Kriegsmaterial anzusehen sind, aufstellen. Sows

solche Listen nicht bestehen, entscheidet die Ausfuhrwm
Mission von Fall zu Fall.

4. Aussuhrgesuche brauchen der Ausfuhrkommffsi"
nicht vorgelegt zu werden, wenn die darin bezeichn^
Waren aus einer Liste enthalten sind, die von
Kommission aufgestellt und fortgeführt wird. ^5. Die Aussuhrkommiffion bedient sich für ihre Ve

mittlungen der Treuhandstelle in Zürich bezw. iM
Organe. Die Organe der Treuhandstells sind berechtig '

von dem Gesuchsteller alle Belege einzufordern, die zu

Prüfung des Gesuches notwendig sind. Es steht We

zu diesen, Zwecke Einsichtnahme in die Geschäftsbüche '
sowie der Zutritt zu den Arbeits- und BetriebsräumtM
ketten des Gesuchstellers zu. Weigert sich der Gesê
steller, diesen Anforderungen zu entsprechen, so gilt das

Aussuhrgesuch als zurückgezogen.
'

6. Es steht den Interessenten frei, AussuhrgeM
schon vor Übernahme des Auftrages der Ausfuhrwnn
mission einzureichen.

7. Die Ausfuhrkommiffon besteht aus: einem Ve-^
treter des etdg. Politischen Departements, einem Wer-

treter des Volkswirtschaftsdepartements, einem Vertrete
des Zolldepartements und zwei Vertretern der Treuhand
stelle Zürich.

8. Die Prüfung der Herkunft der zur Herstellung
des Kriegsmaterials verwendeten Brennstoffe fällt ntK

unter die Aufgaben der Aussuhrkommiffion, sondern M

..rM»klockkub-Lcknellaui-Voligstter mit grösster keiswng
mit neuesten Verbesserungen. /inerksnnt vornüglick-
stes ksbrikst, Is. kislerennen nur Vertilgung, lieber

2t)0t> „Ki" Lutter im Letrieb,

Ulàbsarbsiàgs - NNTekmsn
jecler Tirt, suck lür 8psnisln«ecke in unübertroiiener

/iuslükrung lielert,' 3471
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bet getitratfteße für bie Kohlenoerforgung ber
PWetj in S3afsL gebodj bütfen SOBaffen unb ^Munition,
ioiötc beten Seßanbteile, 5ßutt>er unb Sprengßoffe, p
pïen ^etßeDung beittfdje Srennßoffe oerwenbet werben
}'_?"/ übet bie fcßweizerifch franzöfifcße unb über bie

WeiZerifch=italienifche ©renze nach ben Seufcßlanb feinb»
^«jeti (Staaten nicht unb nacb ben neutraten (Staaten

Mit Buftiinmung ber âluëfufjrïommiffion au®ge»
'%t werben.

9. S)ie àu3fubt£ommiffon fann olpte ©inoerßänbnl®
~®*£teuhanbßelle8üttch auSfuhrgefudjen nicht zußimmen.
"0®l SRetnungSoerfChtebenheiten enlfi^etbet ber ©hef be®

|ußänbigen eibg. ^Departement®. ®r fann bie Ingelegen»
mit 5Jiücf|icf)t auf i|re grunbfählithe Sebeittung zum

^egenftanb oon iöertjanbtungen gwifcfien beiben Siegte»
*Mtgen machen.

10. Sie oon ber Kommiffion bezauberten ausfuhr»
oefut^e erhalten einen bem@ntfcfieibenifpredjenbenStempel»
<Mbtucï.

„ 11. Unberührt bleiben bte Sereiubatungeu über öie

«ontroüe beS Serbleibe® unb ber Serroenbung beuifc^er
l^aren in ber Schweis butdj bte SreuZanbfieüe 8ütiCh,

fdhmeijerifdhe ©efunbhettëamt, bie 3®utralßefle für
J® Kohlenoetforgung ber Schmeiß in Safel, forote bie

"OcntralfteXIc für bte ©ifenoetforgung ber Schweiz.

Umä)ieäene$.
Über öle SttftfW fffe Die 8ttfn»ft ira fäjweijerifchctt

fWtöanÖel. Sie „Srättigauer 3tg." fchrelbt: Unfer
^Wetjer $olz ift noch immer ein feljr begehrter Sïrtiîel
{Mb mirb oielleidjt bei ben jeweiligen KompenfationSoer»
I*anbiungen mit ben fremben Sänbern ju menig in Se»

gejogen unb gefehlt. 3u*zeit henfdjt wieber große

pChfrage, tnbem fpejiefl Italien unb gtanlteidj unfer
'vraj brtngenb benötigen.

Sie „Uteue 3ürther 3eitung" ßhreibt: güt ben jpeger

^ Pfleger ftnb fie gewiß nicht büßet. 9Ran wirb uns
beipflichten, wenn wir behaupten, baß fie ooflßänbig

^ficher ftnb. angemein hotte man ben ©inbruef, baff
,?Me weitere ißreiSßelgerung nicht möglich fei, e® wäre
~®hn, baß auih bte Schnittwaren eine weitere fteigenbe
^hbenj einklagen würben. Siefe SOiöglic^feit muß erft
^gewartet werben. Sie große Stnfnaljmefä^igSett be®

r^holjmarfteS ift einigermaßen erflärlttf), menn man
'®benft, baß bie ©roßzahl her Sägen au®oerfauft ftnb.

@3 bürfte angebracht fein, hie* einige Semerlungen
ben oom fChroeizerifCjjen Soll8roirtfchaft®bepariemeni

fefigefeßten Mormalpreifen für Sauljolz beizufügen. Sat»
fac|e iß, baß bie in letßen SRonaten erzielten 9iohholz=
preife nicht im richtigen Serhälfni® 31t biefen Morrnal»
preifen flehen. ©Inerfeit® gilt e®, ba§ einheimifdje Sau»
gemerbe p fchüßen unb anberfett® ben Çoljejport ju
förbern, um JfompenfationSwaren, namentlich SebenS»
mittel, »on unfern fftocfibarn ju erhalten. SaS 93au»
gewerbe verlangt gu feiner ©jifteng möglichfi billige iftoh»
holgpreife unb ber ©jport, bejw. bie S^weij als ©anjeS
genommen, hat ein naheliegenbeS Qntereffe baran, mög»
lichft hohe greife ju ergielen. Qenem fönnte fofort burrf)
eta 3luéfuhï»erbot ober buxch ^ödhßpreife auf Stohholg
einigermaßen geholfen werben. SaS SluSfuhroerbot wirb
aber wegen ber SebenSmittelgufuhr unmöglich fein, benn
bie Qntereffen ber ©efamtheit ßehen fetbftoerßänbli^
über benjenigen be§ einzelnen StanbeS. ©lefe SWaßregel
eliminiert ficlj fomit ohne weiteres.

Sinb nun .^öchßpretfe angezeigt?
Surch biefeS SJüitel wäre es aüerbtngS oleßeicht mög»

lieh, bie greife allgemein fünfilich niebrig zu halten. Klein
was erreichen wir bamit? Sodj lebigliih nur ba§ eine,
baß baS 3luSlanb oon biefer SJÎarîtfiiuation ebenfaü®
profitiert.

Sie Schweiz bürfte in biefem galle bie gmportartifel
teurer bezahlen unb ber ©jport wäre auf unfere Soften
erleichtert.

Sie höh®" ^olzpreife ftnb wohl nicht ber einzige
SBiberftanb, ben ba§ Saugewerbe zu überwtnben hut.
Sinb eS niCht olelmehr bie KbeitSfräfte, bie ihm fehlen?

gm weitern bürften wir uns auch fragen, wer heute
bei ben unftchern 8®^« baut? Siefe grage iß unfehwer
Zu beantworten. @3 ftnb namentlich bie jenigen ©tobliffe»
mente, welche für bie ÄriegSinbußrte arbeiten. Siefen
aber bürfte e3 ïaurtt fChwer fallen, bte Sßehrfoßen be3
Sauholze® hetau®zuwirtfchaften. Samit ertebigen ftdj
auch bie ^öChftpretfe für iRohholz ohne weiteres.

9luch bie Sägereitnbußrte befchäftigt mehrere tanfenb
3lrbeiter ; in ihr ftnb feljr große Kapitalien inoeßiert. @3

iß burChau8 nicht wünf'ChenSmert, biefe brach z« legen,
unb bie wenigen Serbienßqueßen, bie wir noch beftßen
fidj felbß abzugraben.

Sie 9BalbßäChe ber Schweiz iß beinahe zu bret Siertel
in öffentlichem Seftß. @8 ßteßen fomit bie SJleljrerlöfe
Zum größten Seil ber öffentltdßett zu. Sfljte Kaffen
werben burch bte golgen be® Kriege® wefentliCh mehr in
anfpruch genommen, fo baß biefen ^Mehreinnahmen er»
hebliChe SJlehrauSlagen gegenüberßehen.

auch ift hiuretchenb befannt, baß bte gorßroirtfehaft
leine großen ^Reinerträge bringt, ©in Srittel bi§ zur
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^sàrs.mW v^n ^

KBÄdchW», Wlsmai, M»MU fàà
Ache der Zentralstelle für die Kohlenversorgung der
Schweiz in Basel. Jedoch dürfen Waffen und Munition,
wlvie deren Bestandteile, Pulver und Sprengstoffe, zu

Aen Herstellung deutsche Brennstoffe verwendet worden
W, àer die schweizerisch-französische und über die
Uweizerisch-italienische Grenze nach den Deuschland feind-
"ihm Staaten nicht und nach den neutralen Staaten
Ar y,ìi Zustimmung der Ausfuhrkommission ausge-
>"hrt werden.

9. Die Ausfuhrkommiffon kann ohne Einverständnis
A Treuhandstell? Zürich Ausfuhrgesuchen nicht zustimmen.
A> Meinungsverschiedenheiten entscheidet der Chef des

^ständigen eidg. Departement. Er kann die Angelegen-

At mit Rückficht auf ihre grundsätzliche Bedeutung zum
Gegenstand von Verhandlungen zwischen beiden Regie-
Zungen machen.

1l). Die von der Kommission behandelten Ausfuhr-
besuche erhalten einen dem Entscheid entsprechenden Stempel-
"ufdruck.

H
11. Unberührt bleiben die Vereinbarungen über die

Kontrolle des Verbleibes und der Verwendung deutscher
Tiaren in der Schweiz durch die Treuhandstelle Zürich,
As schweizerische Gesundheitsamt, die Zentralstelle für

îe Kohlenversorgung der Schweiz in Basel, sowie die
Zentralstelle für die Eisenversorgung der Schweiz.

vmKîeâenez.
Über die Aussicht für die Zàst im schweizerischen

M,Handel. Die „Prättigauer Ztg." schreibt: Unser
Schweizer Holz ist noch immer ein sehr begehrter Artikel
Ao wird vielleicht bei den jeweiligen Kompensationsoer-
Wandlungen mit den fremden Ländern zu wenig in Be-
Acht gezogen und geschätzt. Zurzeit herrscht wieder große

Achfrage, indem speziell Italien und Frankreich unser
t)olz dringend benötigen.

Die „Neue Zürcher Zeitung" schreibt: Für den Heger

A Pfleger sind sie gewiß nicht düster. Man wird uns
Aer beipflichten, wenn wir behaupten, daß sie vollständig
Acher sind. Allgemein hatte man den Eindruck, daß

Ae weitere Preissteigerung nicht möglich sei, es wäre
cAn, daß auch die Schnittwaren eine weitere steigende
Andenz einschlagen würden. Diese Möglichkeit muß erst

^gewartet werden. Die große Aufnahmefähigkett des

Ahholzmarktes ist einigermaßen erklärlich, wenn man
^denkt, daß die Großzahl der Sägen ausverkauft sind.

Es dürfte angebracht sein, hier einige Bemerkungen
den vom schweizerischen Volkswirtschaftsdspartement

festgesetzten Normalpreisen für Bauholz beizufügen. Tat-
sache ist, daß die in letzten Monaten erzielten Rohholz-
preise nicht im richtigen Verhältnis zu diesen Normal-
preisen stehen. Einerseits gilt es, das einheimische Bau-
pewerbe zu schützen und anderseits den Holzexport zu
fördern, um Kompensationswaren, namentlich Lebens-
Mittel, von unsern Nachbarn zu erhalten. Das Bau-
gewerbe verlangt zu seiner Existenz möglichst billige Roh-
holzpreise und der Export, bezw. die Schweiz als Ganzes
genommen, hat ein naheliegendes Interesse daran, mög-
lichst hohe Preise zu erzielen. Jenem könnte sofort durch
ein Ausfuhrverbot oder durch Höchstpreise auf Rohholz
einigermaßen geholfen werden. Das Ausfuhrverbot wird
aber wegen der Lebensmittelzusuhr unmöglich sein, denn
die Interessen der Gesamtheit stehen selbstverständlich
über denjenigen des einzelnen Standes. Diese Maßregel
eliminiert sich somit ohne weiteres.

Sind nun Höchstpreise angezeigt?
Durch dieses Mittel wäre es allerdings vielleicht mög-

lich, die Preise allgemein künstlich niedrig zu halten. Allein
was erreichen wir damit? Doch lediglich nur das eine,
daß das Ausland von dieser Marktsituation ebenfalls
profitiert.

Die Schweiz dürfte in diesem Falls die Importartikel
teurer bezahlen und der Export wäre auf unsere Kosten
erleichtert.

Die hohen Holzpreise sind wohl nicht der einzige
Widerstand, den das Baugewerbe zu überwinden hat.
Sind es nicht vielmehr die Arbeitskräfte, die ihm fehlen?

Im weitern dürften wir uns auch fragen, wer heute
bei den unsichern Zeiten baut? Diese Frage ist unschwer
zu beantworten. Es sind namentlich diejenigen Etablisse-
mente, welche für die Kriegsindustrie arbeiten. Diesen
aber dürfte es kaum schwer fallen, die Mehrkosten des
Bauholzes herauszuwirtschaften. Damit erledigen sich
auch die Höchstpreise für Rohholz ohne weiteres.

Auch die Sägereiindustrie beschäftigt mehrere tausend
Arbeiter; in ihr sind sehr große Kapitalien investiert. Es
ist durchaus nicht wünschenswert, diese brach zu legen,
und die wenigen Verdienstquellen, die wir noch besitzen
sich selbst abzugraben.

Die Waldfläche der Schweiz ist beinahe zu drei Viertel
in öffentlichem Besitz. Es fließen somit die Mehrerlöse
zum größten Teil der Öffentlichkeit zu. Ihre Kassen
werden durch die Folgen des Krieges wesentlich mehr in
Anspruch genommen, so daß diesen Mehreinnahmen er-
hebliche Mehrauslagen gegenüberstehen.

Auch ist hinreichend bekannt, daß die Forstwirtschaft
keine großen Reinerträge bringt. Ein Drittel bis zur
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